
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/4/20 92/14/0226
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.04.1993

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §294 Abs1;

VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1990/12/10 91/14/0163 2

Stammrechtssatz

Auch wenn ein Widerrufsvorbehalt nicht besonders determiniert ist, berechtigen nur zureichende sachliche Gründe

zur Ausübung des Widerrufs (Hinweis E 21.9.1989, 87/07/0119).
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